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Beratungsfolge Termin Status Behandlung

Ausschuss für Schule und 

Sport
11.09.2025 Ö Kenntnisnahme

Hauptausschuss 24.09.2025 Ö Kenntnisnahme
Ratsversammlung 30.09.2025 Ö Kenntnisnahme

 
Schulentwicklungsplanung; hier: Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten für die

Weiterentwicklung der Mühlenhofschule zur Offenen Ganztagsschule

 
Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.02.2025 der Weiterentwicklung der
Mühlenhofschule zur offenen Ganztagsschule zugestimmt (Drucksache 0410/2023/DS).
Die Umsetzung sollte spätestens zum zweiten Schulhalbjahr 2025/2026 erfolgen.  Der
Antrag auf Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule wurde am 25. Februar 2025 beim
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein eingereicht.
 
Gemäß Ziffer 2.2 der aktuellen Richtlinie „Ganztag und Betreuung“ müssen Anträge

grundsätzlich bis zum 31. März für das jeweils folgende Schuljahr gestellt werden – in
diesem Fall also für das Schuljahr 2025/2026. Das Ministerium teilte mit, dass in
begründeten Einzelfällen eine vorläufige Genehmigung zum Schuljahresbeginn möglich

ist, sofern das Ganztagsangebot spätestens ab den Herbstferien 2025 vollständig zur
Verfügung steht.

 
Für die weitere Prüfung bat das Ministerium um ergänzende Informationen zum Stand
der Mittagsverpflegung sowie zum Vergabeverfahren des Trägers.

 

Die Nutzung der schulischen Räume für die Ganztagsförderung soll, wie auch an den
übrigen Schulen mit Primarstufe, grundsätzlich am Standort erfolgen. Die
Raumkapazitäten an der Mühlenhofschule sind jedoch bereits jetzt vollständig

ausgeschöpft. Durch die Umstellung auf eine Offene Ganztagsschule mit steigenden
Anforderungen an Raumangeboten (z. B. Differenzierungs-, Ruhe- und Förderräume) wird
diese Situation weiter verschärft. Eine Erweiterung des Schulstandortes ist aufgrund der
Lage in der Innenstadt nicht realisierbar. Daher wurde seitens der Verwaltung die
Anmietung externer Räumlichkeiten geprüft. Dem Ministerium wurde mitgeteilt, dass die
Anmietung geeigneter Räume frühestens zu Beginn des Schuljahres 2026/27 in Aussicht
gestellt werden kann. Die Vergabe an einen Träger erfolgt rechtzeitig zum Start der
Mühlenhofschule als Offene Ganztagsschule. 

Mit Schreiben vom 07. Juli 2025 hat das Ministerium die Einrichtung der Mühlenhofschule
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als offene Ganztagsschule aus den vorgenannten Gründen abgelehnt. Der Ablehnungs-
bescheid liegt dieser Mitteilungsvorlage als Anlage bei. Um die Einrichtung der
Mühlenhofschule als offene Ganztagsschule zum Schuljahr 2026/27 beantragen zu
können, bedarf es vor allem geeigneter Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung.
Sobald diese nachgewiesen werden können, kann ein erneuter Antrag bis zum
31.03.2026 eingereicht werden. 

Aus den vorgenannten Gründen schlägt die Verwaltung vor, die für die
Mittagsverpflegung erforderlichen Räume extern anzumieten. Das Dezernat IV hat
Lösungen zu diesem Vorschlag in einer Drucksache, die im nicht-öffentlichen Teil dieser
Sitzung vorgelegt wird, erarbeitet. Ziel ist es, zum Beginn des Rechtsanspruchs auf
Ganztagsförderung im Schuljahr 2026/27 die notwendigen räumlichen Voraussetzungen
zu schaffen und die Mühlenhofschule als Offene Ganztagsschule einzurichten.

 

Im Auftrag

 

 

Tobias Bergmann Carsten Hillgruber

(Oberbürgermeister) (Stadtrat)

 

Anlage

Ablehnungsbescheid des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bildung,

Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 07. Juli 2025
 
 
 
 
 
 
 




